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Taggeldpolice -
Fondsgebundene Lebensversicherung
Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen ersten Überblick über die 
Taggeldpolice - Fondsgebundene Lebensversicherung. Diese Informationen sind jedoch 
nicht abschließend. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den ebenfalls übergebenen Versicherungsbedingungen. Wir empfehlen 
Ihnen insofern, die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.



1.	 Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Die Taggeldpolice - Fondsgebundenen Lebensversicherung ist ein modernes Anspar- und Geldanlageprodukt mit hoher 
Flexibilität. Folgende Vorteile zeichnen die Taggeldpolice besonders aus:

Attraktiver Zinssatz•	
Tägliche Verfügbarkeit•	
flexible Einzahlungen•	
 einfaches Handling für die Kunden mittels TelefonInsuring•	
Auszahlungen auf das Referenzkonto per Telefonanruf•	
Absicherung im Todesfall•	

Grundlage sind die ebenfalls übergebenen Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung.

2.	Was ist versichert?
Die Taggeldpolice - Fondsgebundene Lebensversicherung ist eine Er- und Ablebensversicherung.
Bei Ablauf der Versicherungsdauer (Erleben) erhalten Sie von uns das Deckungskapital ausbezahlt.
Im Todesfall während der Ansparphase werden 101% des Deckungskapitals an den/die Bezugsberechtigten ausgezahlt.
Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was ist versichert?“ in den Versicherungsbedingungen.

3.	Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? Welche Kosten entstehen?
In der nachfolgenden Übersicht haben wir die Angaben zu Ihrem Beitrag und die Kosten Ihres Versicherungsvertrages zu-
sammengefasst:

Sollten Sie Anpassungen an Ihrem Versicherungsvertrag vornehmen, können dadurch weitere Kosten entstehen. Eine Über-
sicht über diese Kosten finden Sie in der Gebührentabelle in diesem Abschnitt. 

Die Beitragszahlung und damit die Finanzierung der Versicherung erfolgt durch einmalige Zahlungen. Die Beiträge können 
ausschließlich durch Überweisung gezahlt werden.
Um Ihnen Ihren gewünschten Versicherungsschutz gewähren zu können, wird direkt bei Versicherungsbeginn der erste 
Beitrag (Einlösungsbeitrag) fällig.
Wenn Sie den Einlösungsbeitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, so können wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten 
und sind bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht zur Leistung verpflichtet.
Einzelheiten hierzu enthalten die Paragrafen „Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?“ und „Was geschieht, 
wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?“ der Versicherungsbedingungen.

Gebührentabelle
Je nach dem von Ihnen als Versicherungsnehmer gewünschten Geschäftsvorfall werden weitere Kosten entnommen:

Geschäftsvorfall
Kosten in 

EUR
Geschäftsvorfall

Kosten in 
EUR

1.Wertmitteilung im Kalenderjahr kostenlos Abtretung, Verpfändung 5

Weitere Wertmitteilungen im gleichen Kalenderjahr 10 Änderung des Bezugsrechts 5

Änderung des Versicherungsnehmers 10 Ausstellen einer Ersatzpolice 20

Änderung der Adressen (inkl. Namensänderung) 5 Jährliche fixe Verwaltungsgebühr
derzeit 

kostenlos

12 Teilkündigungen mit Standardauszahlung pro Kalenderjahr kostenlos Mahnung 10

Weitere Teilkündigungen im gleichen Kalenderjahr 10 Kündigung 20

Teilkündigungen mit Auszahlung auf anderes Konto 10 Abschlusskosten 50

Bearbeitungsgebühr pro nachträglicher Zahlung 5 Einrichtungskosten 50

Diese Kosten können von der PrismaLife angepasst und erweitert werden. Einzelheiten zu den Änderungsmöglichkeiten 
der Kosten finden Sie in den Paragrafen „Wie verwenden wir Ihre Beiträge und das Deckungskapital?“ und „Welche Kosten 
werden Ihnen gesondert in Rechnung gestellt?“ der Versicherungsbedingungen.

Beitrag EUR

Versicherungsbeginn (TT/MM/YY)

Verwaltungsgebühren derzeit keine

Abschlusskosten 50 EUR einmalig

Einrichtungskosten 50 EUR einmalig



4. Wofür leisten wir nicht?
Es gibt keine Einschränkungen der Leistungspflicht.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss zu beachten?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen und bearbeiten können, müssen Sie die im Antragsformular gestellten Fragen 
unbedingt wahrheitsgemäß beantworten.
Verletzen Sie diese Pflicht, können Sie je nach Art der Pflichtverletzung Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren. Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?“ der Versicherungsbe-
dingungen.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertrages zu beachten?
Während der Laufzeit des Vertrages obliegt Ihnen die Angabe aller Vertragsänderungen zu Ihrem Vertrag.
Verletzen Sie diese Pflicht, können Sie je nach Art der Pflichtverletzung Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen?“ 
der Versicherungsbedingungen.

7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?
Bei Eintritt des Versicherungsfalles ist uns dieser möglichst umgehend bekannt zu geben. Diese Mitteilung an uns ist die 
wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir - nach Prüfung unserer Leistungspflicht - dem Bezugsberechtigten die versicherte 
Leistung zügig zukommen lassen können.
Verletzen Sie diese Pflicht, kann sich unsere Leistungserbringung verzögern. Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was 
ist bei Fälligkeit der Versicherungsleistung zu beachten?“ der Versicherungsbedingungen.

8. Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Antragsannahme und mit Zahlung des Einlösungsbeitrages zum vereinbarten 
Versicherungsbeginn. Er endet bei Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, bei Kündigung sowie bei Nichtzahlung des 
Erstbeitrages.
Einzelheiten enthalten die Paragrafen „Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?“, „Was geschieht, wenn Sie den ersten Beitrag 
nicht rechtzeitig bezahlen?“ sowie „Wann können Sie die Versicherung kündigen?“ der Versicherungsbedingungen.

9. Welche Möglichkeiten einer Vertragsbeendigung haben Sie?
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihren Vertrag zu ganz oder teilweise zu kündigen. Darüber hinaus haben Sie auch die 
Möglichkeit, zum Ende eines jeden Versicherungsmonats Ihre Fondsgebundene Lebensversicherung in eine von uns ange-
botene Fondsgebundene Rentenversicherung umzuwandeln.
Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Wann können Sie die Versicherung kündigen?“der Versicherungsbedingungen.






